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zu TOP 1:  Festlegung der Versammlungsleitung und der Protokollführung 
 

zur Leitung der Versammlung wird bestimmt: Niko Winkel 
 

das Protokoll führt: Christoph Freudenberg 
 

X beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 
Es gibt folgende Anmerkungen: 
 

 
 
 
 
 

 
Beschluss über die Teilnahme von Nichtmitgliedern 
 

X Alle Teilnehmer sind Mitglieder 

 
 Die Mitgliederversammlung stimmt der Teilnahme von Nichtmitgliedern zu 

 

 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 
zu TOP 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
Die Mitgliederversammlung stellt die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit fest 
 

X keine Einwände  mit nachfolgenden Einwänden 

 
Es gibt folgende Einwände 
 

 
 
 
 
 

 

X beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 
Es gibt folgende Anmerkungen: 
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zu TOP 3: Tagesordnung 
 
Es werden folgende Anträge zur Tagesordnung gestellt: 
 

 
 
 
 
 

 
Die Mitgliederversammlung stimmt der Tagesordnung zu 
 

X ohne Änderungen   mit den Änderungen 

 
Änderungen: 
 

 
 
 
 
 

 

X 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 
zu TOP 4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019 und 2020 
 
Anmerkungen: 
 

 
 
 
 
 

 
Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019  
 
Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 
 

X keine Einwände  mit nachfolgenden Einwänden 

 
Einwände: 
 

 
 
 
 
 

 

X 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 
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Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2020  
 
Die Mitgliederversammlung genehmigt das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 
 

X keine Einwände  mit nachfolgenden Einwänden 

 
Einwände: 
 

 
 
 
 
 

 

X 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 
zu TOP 5. Bericht des Vorstandes für das Jahr 2020 
 

X Die Mitgliederversammlung verzichtet auf die Verlesung des Tätigkeitsberichts 2020 des Vorstands 

X Die Mitgliederversammlung verzichtet auf die Verlesung des Kassenberichtes 2020 des Vorstands 

 

X Der Vorstand erläutert des Tätigkeits- und Kassenbericht 2020 

 

X Der Vorstand verliest den Bericht der Kassenprüfung für das Jahr 2020 

 
Die Mitgliederversammlung nimmt  
 

X den Tätigkeitsbericht 2020 

X den Kassenbericht 2020 

X den Bericht der Kassenprüfung 

X den Haushaltsplan 2021 

 
zur Kenntnis.  
 
Aussprache: Einwände zum Tätigkeits- und Kassenbericht: 
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Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr 2021 
 
Die Mitgliederversammlung stimmt dem Haushaltsplan 2021 zu bzw. mit nachfolgender Änderung zu: 
 
Einwände: 
 

 
 
 
 
 

 

X 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 
zu TOP 6: Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung für das Jahr 202020 
 
Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand für das Jahr 2020 Entlastung 
 

X 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein 1 Anzahl Enthaltung 

 
Die Mitgliederversammlung erteilt der Kassenprüfung für das Jahr 2020 Entlastung 
 

X 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein 1 Anzahl Enthaltung 

 
zu TOP 7: Satzungsänderungen 
 
Herr Freudenberg erläutert nochmals die vorgeschlagenen Satzungsänderungen und verweist dabei auf die der Einladung zur MV bereits als 
Anlage beigefügten Erläuterungen und Begründungen für diese Satzungsänderungen. Diese werden von den anwesenden Mitgliedern noch 
einmal kurz diskutiert. 

X Seitens der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder werden gegen die Satzungsänderungen keine Einwände erhoben 
   

 

X Die Mitgliederversammlung verzichtet auf die eine Abstimmung über einzelne Regelung und stimmt über die Änderungen und 
beschließt, die Satzungsänderungen en bloc ab  

X Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderungen in den §§ 4, 5, 7. 8, 9 und 12 zu,  
bzw. mit den nachfolgenden Änderungen zu  

 
Änderungen: 
 

 
 
 
 
 

 

X 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen   Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 
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 Die Mitgliederversammlung beschließt, dass die Regelungen einzeln abgestimmt werden sollen 

 

 Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderungen in den § 4 zu, bzw. mit den nachfolgenden Änderungen zu 

 

 
Änderungen: 
 

 
 
 
 

 

 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 

 Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderungen in den § 5 zu, bzw. mit den nachfolgenden Änderungen zu 

 

 
Änderungen: 
 

 
 
 
 

 

 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 

 Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderungen in den § 7 zu, bzw. mit den nachfolgenden Änderungen zu 

 

aktuelle Fassung der Satzung  (Stand 02/2018) vorgeschlagene Änderung 

§ 4 Mitgliedschaft 

2.  Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über die 
Aufnahme entscheidet. 

 Die Aufnahme erfolgt zum 1. Januar des Jahres, in dem der Aufnahmeantrag 
dem Vorstand zugeht, sofern der Antragsteller nicht die Aufnahme zum 1. Ja-
nuar des Folgejahres wünscht. 

§ 4 Mitgliedschaft 

2.  Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über die 
Aufnahme entscheidet. 

 Die Aufnahme erfolgt zum 1. Januar des Jahres, in dem der Aufnahmeantrag 
dem Vorstand zugeht. 

5.  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der 
juristischen Person. Die Mitgliedschaft einer Familie, eines Eltern- oder ande-
ren Familienmitglieds endet im Übrigen zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
der letzte mit dem Mitglied in gerader Linie verwandte Schüler die Rothen-
burg-Schule verlässt, sofern das Mitglied nicht eine fortdauernde Mitglied-
schaft wünscht. 

5.  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der 
juristischen Person. 

aktuelle Fassung der Satzung  (Stand 02/2018) vorgeschlagene Änderung 

§ 5  Beiträge  

2.  Er ist zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres fällig. Der Vorstand kann in Aus-
nahmefällen eine monatliche Zahlung einräumen. 

§ 5  Beiträge  

2.  Er ist jährlich mit Beginn des neuen Schuljahres rückwirkend für das Ge-
schäftsjahr fällig. 

aktuelle Fassung der Satzung  (Stand 02/2018) vorgeschlagene Änderung 

§ 7  Mitgliederversammlung  

1.  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Geschäftsjahr statt. 

 Sie soll innerhalb von zwei Monaten, spätestens jedoch drei Monate nach Be-
ginn des Geschäftsjahres vom Vorstand einberufen und durchgeführt werden. 

§ 7  Mitgliederversammlung  

1.  Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Geschäftsjahr statt. 

 Sie soll möglichst drei Monate nach Beginn des Geschäftsjahres vom Vor-
stand einberufen und durchgeführt werden. 
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Änderungen: 
 

 
 
 
 
 

 

 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 

 Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderungen in den § 8 zu, bzw. mit den nachfolgenden Änderungen zu 

 

 
Änderungen: 
 

 
 
 
 
 

 

 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 

 3.a) Der Vorstand kann nach pflichtgemäßem Ermessen beschließen, dass die 
Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Ver-
sammlungsort teilnehmen (Online-Mitgliederversammlung und Hybrid-Mit-
gliederversammlung) und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 
Kommunikation ausüben. Dies ist in der Einladung bekanntzugeben.  

 Online- bzw. Hybrid-Mitgliederversammlungen finden in einem nur für Mit-
glieder zugänglichen Chatroom statt. Der Zugang hierzu erfolgt durch per-
sönliche Zugangsdaten und einem gesonderten Passwort. Die Mitglieder er-
halten ihre Zugangsdaten und das Passwort durch eine gesonderte E-Mail 
spätestens zwei Tage vor der Mitgliederversammlung an die beim Verein 
angegebenen E-Mail-Adressen der Mitglieder. Die Mitglieder sind verpflich-
tet, die Zugangsdaten und das Passwort geheim zu halten. Eine Weitergabe 
an dritte Personen ist nicht zulässig. 

3.b) Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes Vereinsmit-
glied übertragen werden. Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie dem Vorstand 
vor Beginn der Mitgliederversammlung vorgelegt wurde. 

3.c) Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes Vereins-
mitglied übertragen werden. Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie dem Vor-
stand vor Beginn der Mitgliederversammlung in Schriftform vorliegt. 

aktuelle Fassung der Satzung  (Stand 02/2018) vorgeschlagene Änderung 

§ 8  Vorstand  

5.a)  Mit einer Frist von zwei Monaten nach Beginn des neuen Geschäftsjahres ist 
für das zurückliegende Geschäftsjahr eine Vermögensaufstellung vorzuneh-
men und eine Jahresabrechnung bzw. ein Jahresabschluss zu erstellen, die 
von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen sind. 

§ 8  Vorstand  

5.a)  Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres und rechtzeitig vor der Mitgliederver-
sammlung ist für das zurückliegende Geschäftsjahr eine Vermögensaufstel-
lung vorzunehmen und eine Jahresabrechnung bzw. ein Jahresabschluss zu 
erstellen, die von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen sind. 

5.b) Mit einer Frist von zwei Monaten nach Beginn des neuen Geschäftsjahres er-
stellt der Vorstand einen Tätigkeitsbericht für das zurückliegende Geschäfts-
jahr, aus dem insbesondere die satzungsgemäße Verwendung der Mittel her-
vorgeht. 

5.b) Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres und rechtzeitig vor der Mitgliederver-
sammlung erstellt der Vorstand einen Tätigkeitsbericht für das zurücklie-
gende Geschäftsjahr, aus dem insbesondere die satzungsgemäße Verwen-
dung der Mittel hervorgehen. 

 6. Der Vorstand kann Mitglieder zu den Vorstandssitzungen einladen. Der Vor-
stand kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch beschließen, dass die Mit-
glieder an der Vorstandssitzung ohne Anwesenheit an einem Versamm-
lungsort teilnehmen und ihre Rechte im Wege der elektronischen Kommuni-
kation ausüben (Online-Vorstandssitzungen und Hybrid-Vorstandssitzun-
gen). Dies ist in der Einladung bekanntzugeben. Online-Vorstandssitzungen 
finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom statt. Der Zugang 
hierzu erfolgt durch persönliche Zugangsdaten. Eine Weitergabe an dritte 
Personen ist nicht zulässig.  
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 Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderungen in den § 9 zu, bzw. mit den nachfolgenden Änderungen zu 

 

 
Änderungen: 
 

 
 
 
 
 

 

 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 

 Die Mitgliederversammlung stimmt der Satzungsänderungen in den § 12 zu, bzw. mit den nachfolgenden Änderungen zu 

 

 
Änderungen: 
 

 
 
 
 
 

 

 
beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 

  

aktuelle Fassung der Satzung  (Stand 02/2018) vorgeschlagene Änderung 

§ 9  Zuwendung aus Vereinsmitteln 

2.  Über die Vergabe von Vereinsmitteln entscheidet der Vorstand. Dazu bedarf 
dieser der Zustimmung der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversamm-
lung kann ihre Kontrollfunktion auf einen Ausschuss übertragen, der aus ihren 
Reihen zu bilden ist und dem fünf Mitglieder angehören müssen. 

§ 9  Zuwendung aus Vereinsmitteln 

2.  Über die Vergabe von Vereinsmitteln entscheidet der Vorstand. Über seine 
Entscheidungen hat der Vorstand gegenüber den Mitgliedern im Rahmen 
seines Tätigkeits- und Kassenberichtes Rechenschaft abzugeben.  

aktuelle Fassung der Satzung  (Stand 02/2018) vorgeschlagene Änderung 

§12  Sonstige Bestimmungen 

 Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des 
BGB über Vereine. 

§12  Sonstige Bestimmungen 

 Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des 
BGB über Vereine. 

 Soweit einzelne Regelungen in den von der Mitgliederversammlung geneh-
migten Satzungsentwürfen einer Eintragung ins Vereinsregister entgegenste-
hen, bzw. den Status der Steuerbegünstigung gefährden, ist der Vorstand zu 
den erforderlichen Änderungen gemäß den Vorgaben des Registergerichtes 
bzw. der Finanzverwaltung berechtigt.  

 Die Änderungskompetenz des Vorstands umfasst redaktionelle Änderungen 
sowie materielle Änderungen, soweit diese den Charakter der jeweiligen Sat-
zungsregelung nicht wesentlich verändert. Der Beschluss bedarf einer Zwei-
drittelmehrheit des Vorstandes. 
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zu TOP 8: Vereins- und Vorstandsarbeit 
               Nachwahlen für ausgeschiedene Mitglieder des Vorstandes 

 
Derzeit besteht der Vorstand aus drei Mitgliedern, er sollte gem. Satzung aus fpnf Mitgliedern, mindestens jedoch drei Mitgliedern bestehen. 
Um die Kontinuität in der Vorstandsarbeit zu gewährleisten, wurden die Mitglieder des Fördervereins mit der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung, sich für die Mitarbeit im Vorstand zur Wahl zu stellen.  
Bis zum Beginn der Mitgliederversammlung hat sich kein weiteres Mitglied zur Wahl in den Vorstand bereit erklärt. Auf der Mitgliederver-
sammlung stellen sich zur Wahl: 

 

 keine weiteren Kandidaten X folgende weitere Kandidaten 

 

Frau Ayah El - Khadra 

 

 
Die Mitgliederversammlung beschließt, auf eine Einzelwahl zu verzichten 
 

X beschlossen ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 
Die Mitgliederversammlung wählt neu in den Vorstand: 
 

X  Frau Ayah El - Khadra 

  
 

 

X ohne Gegenstimmen  
und Enthaltungen  

 Anzahl ja  Anzahl nein  Anzahl Enthaltung 

 

zu TOP 9: Sontiges 

X keine Anträge / Beiträge  Anträge / Beiträge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




